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Stichwortverzeichnis 
siehe Seite 16

Diese Anleitung soll Sie darüber informieren,
–  wie Sie die Vordrucke richtig ausfüllen,
–  welche Möglichkeiten Sie haben, Steuern zu sparen,
–  aber auch über Ihre steuerlichen Pflichten.
Sie kann allerdings nicht alle Fragen beantworten.
Wesentliche  Änderungen  gegenüber  der  Anleitung  für  2006  sind  durch 
senkrechte Linien gekennzeichnet.

Einkommensteuererklärung 
Erklärung zur Feststellung des verbleibenden 
Verlustvortrags
Zur  Erklärung  gehören  der  vierseitige  Hauptvordruck,  zur  Berücksichti-
gung von Kindern die Anlage(n) Kind, sowie zusätzlich für 
jeden Arbeitnehmer   die Anlage N 
  (Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, für  
  Angaben zum Arbeitslohn, zu den Werbungs- 
  kosten und zur Arbeitnehmer-Sparzulage)
Sparer   die Anlage KAP 
  (Einkünfte aus Kapitalvermögen)
Rentner  die Anlage R 
  (Sonstige Einkünfte, für Angaben zu Renten    
  und anderen Leistungen)
Land- und Forstwirte  die Anlage L  
  (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft)
Gewerbetreibende  die Anlage GSE 
und Freiberufler  (Einkünfte aus Gewerbebetrieb und aus 
   selbständiger Arbeit)
Haus- und Wohnungs-  die Anlage V 
eigentümer  (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung) 
   und / oder die Anlage FW 
   (Steuerbegünstigung zur Förderung des Wohn- 
   eigentums)
Die  Anlage SO  ist  bei  privaten  Veräußerungsgeschäften  (z. B. Aktien-, 
Grundstücksverkäufen),  Unterhaltsleistungen,  anderen  wiederkehrenden 
Bezügen  (z.  B.  Schadensersatzrenten  für  den Verlust  von Unterhaltsan-
sprüchen), Einkünften aus Leistungen (z. B. gelegentlichen Vermittlungen) 
und Abgeordnetenbezügen zu verwenden.
Außerdem können in besonderen Fällen weitere Anlagen (z. B. bei auslän-
dischen Einkünften die Anlage AUS) erforderlich sein, auf die dann in den 
Vordrucken hingewiesen wird.
Für  den  zusätzlichen  Abzug  von  Altersvorsorgebeiträgen  als  Sonder-
ausgaben verwenden Sie bitte die Anlage AV.
Für die Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen 
verwenden Sie bitte die Anlage Unterhalt.
Für den Antrag auf Eigenheimzulage  verwenden Sie bitte den besonderen 
Vordruck EZ 1 A, den Sie beim Finanzamt erhalten.
Sie  können  die  Einkommensteuererklärung  auch  elektronisch  ab-
geben.  Nähere  Informationen  hierzu  können  Sie  im  Internet  unter  
www.elster.de erhalten.

Erklärungspflicht
Arbeitnehmer  sind  nur  in  bestimmten  Fällen  zur Abgabe  einer  Einkom-
mensteuererklärung verpflichtet, z. B.
–  wenn die positive Summe der Einkünfte, von denen keine Lohnsteuer 

einbehalten worden ist, mehr als 4�0 € beträgt;
–  wenn ein Arbeitnehmer von mehreren Arbeitgebern gleichzeitig Arbeitslohn 

bezogen hat;
–  wenn  die  positive  Summe  bestimmter  Lohn-  /  Entgeltersatzleistungen 

mehr  als  4�0 €  betragen hat  (vgl.  die Erläuterungen  zu Zeile  40 des 
Hauptvordrucks und zu den Zeilen 25, 26 und 27 der Anlage N);

–  wenn beide Ehegatten Arbeitslohn bezogen haben und einer von ihnen 
für  das  Kalenderjahr  oder  für  einen Teil  des  Kalenderjahres  nach  der 
Steuerklasse V oder VI besteuert worden ist;

–  wenn das Finanzamt einen Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte eingetragen 
hat  (ausgenommen Pauschbeträge  für Behinderte, Hinterbliebene und 
Zahl der Kinderfreibeträge);

–  wenn bei geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Eltern oder bei 
Eltern nichtehelicher Kinder beide Elternteile eine Aufteilung des Freibe-
trags zur Abgeltung eines Sonderbedarfs bei Berufsausbildung oder des 
einem Kind zustehenden Pauschbetrags für Behinderte / Hinterbliebene 
in einem anderen Verhältnis als je zur Hälfte beantragen;

–  wenn im Lohnsteuerabzugsverfahren Entschädigungen oder Arbeitslohn 
für mehrere Jahre ermäßigt besteuert worden sind;

–  wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer von einem sonstigen Bezug berech-
net hat und dabei der Arbeitslohn aus früheren Dienstverhältnissen des 
Kalenderjahres außer Betracht geblieben ist (Großbuchstabe S).

Personen,  die keinen Arbeitslohn bezogen haben,  werden  mit  ihren 
steuerpflichtigen  Einkünften  zur  Einkommensteuer  veranlagt  und  haben 
deshalb ebenfalls eine Einkommensteuererklärung abzugeben.

Antrag auf Einkommensteuerveranlagung
Besteht  keine  Erklärungspflicht,  kann  sich  ein  Antrag  auf  Einkommen­
steuerveranlagung insbesondere lohnen,
–  wenn  Sie  nicht  ununterbrochen  in  einem  Dienstverhältnis  gestanden 

haben;
–  wenn die Höhe Ihres Arbeitslohns im Laufe des Jahres geschwankt und Ihr 

Arbeitgeber keinen Lohnsteuer-Jahresausgleich durchgeführt hat;
–  wenn  sich  Ihre  Steuerklasse  oder  die  Zahl  der  Kinderfreibeträge  im 

Laufe des Jahres zu Ihren Gunsten geändert hat und dies noch nicht bei 
einem Lohnsteuer-Jahresausgleich durch Ihren Arbeitgeber berücksichtigt 
worden ist;

–  wenn Ihnen Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche 
Belastungen entstanden sind, für die kein Freibetrag auf Ihrer Lohnsteu-
erkarte eingetragen worden ist;

–  wenn Sie oder  Ihr Ehegatte  im Ausland wohnen,  Ihre Einkünfte nahezu 
ausschließlich  der  deutschen  Einkommensteuer  unterliegen  und  Sie 
bisher  keine  familienbezogenen  Steuervergünstigungen  in Anspruch 
genommen haben (vgl. die Erläuterungen zu den Zeilen 47 bis 52).

Außerdem wird auf Antrag eine Einkommensteuerveranlagung z. B. durch­
geführt,
–  wenn  negative  Einkünfte  aus  anderen  Einkunftsarten  berücksichtigt 

werden sollen;
–  wenn Verlustabzüge aus anderen Jahren berücksichtigt werden sollen;
–  wenn beide Ehegatten  für das Jahr der Eheschließung die besondere 

Veranlagung beantragen;
–  wenn  einbehaltene  Kapitalertragsteuer  (einschließlich  Zinsabschlag) 
angerechnet und ggf. erstattet werden soll (Anlage KAP).

Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage
Der  Antrag  auf  Arbeitnehmer-Sparzulage  ist  grundsätzlich  zusammen 
mit der Einkommensteuererklärung zu stellen. Ein gesonderter Antrag  ist 
z. B. erforderlich, wenn
–  Sie  (ggf. auch  Ihr Ehegatte) ausschließlich steuerfreien oder pauschal 

besteuerten Arbeitslohn bezogen haben oder
–  keine  Steuerabzugsbeträge  in  der  Lohnsteuerbescheinigung  enthalten 
sind.

Zum gesonderten Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage gehören der vier-
seitige  Hauptvordruck,  die Anlage N  (Einkünfte  aus  nichtselbständiger 
Arbeit) und die vom Anlageinstitut / Unternehmen übersandte Anlage VL 
(Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen).

Steuernachzahlung
Durch die Veranlagung zur Einkommensteuer können sich auch Abschluss-
zahlungen und höhere Vorauszahlungen ergeben. Halten Sie bitte in Ihrem 
eigenen Interesse Mittel für diese Zahlungen bereit, damit Sie die Zahlungs-
termine einhalten können.

Zuständiges Finanzamt
Geben Sie die Erklärungen oder Anträge bei dem Finanzamt ab, in dessen 
Bezirk Sie jetzt wohnen. Beachten Sie bitte, dass eine wirksame Abgabe 
per Telefax oder per E­Mail nicht möglich ist.

Anleitung ESt – Aug. 2007

Anleitung    
zur Einkommensteuererklärung,
zum Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage 
und zur Erklärung zur Feststellung 
des verbleibenden Verlustvortrags
Abgabefrist:
Einkommensteuererklärung 
– wenn Sie zur Abgabe verpflichtet sind: bis 31. Mai 2008 
– wenn Sie die Veranlagung beantragen: bis 31. Dezember 2009
Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage bis 31. Dezember 2009
Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags bis 31. Mai 2008

2007
Auch im Internet:

www.Elster.de
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2007
Eingangsstempel

1 X
Einkommensteuererklärung

X Antrag auf Festsetzung der

Arbeitnehmer-Sparzulage

2

X Erklärung zur Feststellung des

verbleibenden Verlustvortrags

3
SteuernummerIdentifikationsnummer

(soweit schon erhalten)
SteuerpflichtigePerson (Stpfl.), bei Ehegatten:Ehemann

Ehefrau

4

An das Finanzamt

5

BeiWohnsitzwechsel: bisheriges Finanzamt

6

Allgemeine Angaben

Telefonische Rückfragen tagsüber unter Nr.

7

Steuerpflichtige Person (Stpfl.), bei Ehegatten: Ehemann – Name

8

GeburtsdatumT T M M
J J J J

Vorname9

Straße und Hausnummer

10

Postleitzahl
11

Religion

Religionsschlüssel:

Evangelisch = EV

Römisch-Katholisch = RK

nicht kirchensteuerpflichtig = VD

Weitere siehe Anleitung

Derzeitiger Wohnort

Ausgeübter Beruf

12

13
Verheiratet seit dem

T T M M
J J J J Verwitwet seit dem

T T M M
J J J J Geschieden seit dem

T T M M
J J J J Dauernd getrennt lebend seit dem

T T M M
J J J J

Ehefrau: Vorname

14

GeburtsdatumT T M M
J J J J

Ggf. von Zeile 8 abweichender Name

15

Straße und Hausnummer (falls von Zeile 10 abweichend)

16

Postleitzahl
17

Derzeitiger Wohnort (falls von Zeile 11 abweichend)

Religion

Religionsschlüssel:

Evangelisch = EV

Römisch-Katholisch = RK

nicht kirchensteuerpflichtig = VD

Weitere siehe Anleitung

Ausgeübter Beruf

18

Nur von Ehegatten auszufüllen

19 X Zusammen-
veranlagung

X Getrennte
Veranlagung

X Besondere Veranlagung für

das Jahr der Eheschließung

X

X

Wir haben Güter-

gemeinschaft vereinbart Nein

Ja

Bankverbindung – Bitte stets angeben –

Kontonummer

20

Bankleitzahl

Geldinstitut (Zweigstelle) und Ort

21

22 X Kontoinhaber

lt. Zeilen 8 und 9 oder:
Name (im Fall der Abtretung bitte amtlichen Abtretungsvordruck beifügen)

Der Steuerbescheid soll nicht mir / uns zugesandt werden, sondern:

Name23

Vorname
24

Straße und Hausnummer oder Postfach

25

Postleitzahl

Wohnort

26

Unterschrift
Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149 ff. der Abgabenordnung und der §§ 25, 46

des Einkommensteuergesetzes erhoben. Mir ist bekannt, dass Angaben über Kindschaftsverhältnisse und Pausch-

beträge für Behinderte erforderlichenfalls der Gemeinde mitgeteilt werden,

die für die Ausstellung der Lohnsteuerkarten zuständig ist.

27 Datum, Unterschrift(en)

Steuererklärungen sind eigenhändig – bei Ehegatten von beiden – zu unterschreiben.

Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt:



2

Der Antrag auf Einkommensteuerveranlagung 2007 und der Antrag auf 
Arbeitnehmer­Sparzulage 2007 müssen bis zum 31. 12. 2009 beim zustän-
digen Finanzamt eingegangen sein. Diese Frist kann nicht verlängert wer-
den. Anträge, die nach dem 31. 12. 2009 eingehen, muss das Finanzamt 
ablehnen.  Eine Ausnahme  kann  nur  gemacht  werden,  wenn  Sie  diesen 
Termin unverschuldet versäumen. 

So werden die Vordrucke ausgefüllt
Füllen Sie nur die weißen Felder der Vordrucke deutlich und vollständig aus. 
Vollständige Angaben sind auch dann erforderlich, wenn auf der Lohnsteu-
erkarte bereits ein Freibetrag eingetragen worden ist. Reicht der vorgese-
hene Platz nicht aus, machen Sie die Angaben bitte auf einem besonderen 
Blatt. Fügen Sie bitte die erforderlichen Anlagen, Einzelaufstellungen und 
Belege bei.
Tragen Sie alle Beträge in Euro ein. Cent­Beträge runden Sie bitte zu Ihren 
Gunsten auf volle Euro-Beträge auf oder ab, wenn die Vordrucke nicht aus-
drücklich die Eintragung von Cent­Beträgen vorsehen.
Wie Sie die Vordrucke im Einzelnen ausfüllen müssen, soll Ihnen nachstehend 
erläutert und am Beispiel der Familie Muster veranschaulicht werden.

Die Eheleute Muster wollen für 2007 eine Lohnsteuererstattung 
erreichen und die Arbeitnehmer-Sparzulage beantragen. Sie stellen 
deshalb einen Antrag auf Einkommensteuerveranlagung. Herr Muster 
kreuzt zunächst einmal beide Kästchen auf der Seite 1 oben an und 
trägt außerdem die Steuernummer und die ihnen vergebenen Identi- 
fikationsnummern ein.

Allgemeine Angaben
Zeilen 7 bis 26

Herr Muster ist Kraftfahrzeugschlosser. Er heißt mit Vornamen He-
ribert, ist am 18. 10. 1950 geboren und wohnt zusammen mit sei-
ner Ehefrau Hannelore in Köln. Sie haben am 12. 1. 1976 geheiratet. 
Frau Muster ist am 17. 10. 1955 geboren; sie arbeitete in der Nähe 
ihrer Wohnung das ganze Jahr über halbtags als Buchhalterin in einer 
Exportfirma.

Was müssen Sie eintragen?
Zeilen 8 bis 12 und 14 bis 18
Tragen  Sie  Ihren  Namen  und  Ihre  jetzige  Anschrift  ein.  Reichen  die 
Schreibstellen  nicht  aus,  kürzen Sie  bitte  ab. Bei Angabe der Religions­ 
zugehörigkeit können Arbeitnehmer die Abkürzungen verwenden, die sich 
aus der Lohnsteuerbescheinigung ergeben.
Gehören  Sie  keiner  oder  keiner  kirchensteuerhebeberechtigten  Reli- 
gionsgemeinschaft an, tragen Sie bitte „VD“ ein. 

Haben Sie zur Zeit mehrere Wohnungen im Inland und
–  sind Sie nicht verheiratet, ist das Finanzamt Ihres Wohnsitzes zuständig, 

an dem Sie sich vorwiegend aufhalten;
–  sind  Sie  verheiratet  und  leben  von  Ihrem  Ehegatten  nicht  dauernd 

getrennt, ist das Finanzamt des Wohnsitzes zuständig, an dem sich Ihre 
Familie vorwiegend aufhält;

–  sind Sie  verheiratet  und  lebten bereits  vor  dem 1.  1.  2007  von  Ihrem 
Ehegatten  dauernd  getrennt,  ist  das  Finanzamt  Ihres  Wohnsitzes 
zuständig, an dem Sie sich vorwiegend aufhalten.

Sind  Sie  verheiratet,  lebten  jedoch  2007  erstmals  dauernd  getrennt  von 
Ihrem Ehegatten, können Sie Ihre Steuererklärung noch bei dem Finanzamt 
abgeben, das zuletzt mit Ihrer Besteuerung befasst war.
Nähere Informationen zu Ihrem zuständigen Finanzamt finden Sie auch im 
Internet unter www.finanzamt.de.

Abgabefrist
Die allgemeine Frist für die Abgabe der Einkommensteuererklärung 2007 
und der Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags 2007  
läuft bis zum 31. 5. 2008. Bei Land­ und Forstwirten endet die Abgabefrist 
spätestens  drei Monate  nach Ablauf  des Wirtschaftsjahres  2007 /  2008. 
Diese Fristen  können  auf Antrag  verlängert werden. Bei  verspäteter Ab­ 
gabe  oder  bei  Nichtabgabe  der  Einkommensteuererklärung  kann  das 
Finanzamt einen Verspätungszuschlag bis zu �0 % der Einkommensteuer 
und erforderlichenfalls Zwangsgelder festsetzen.

Weitere Abkürzungen für Religionsgemeinschaften:

Religion Schlüssel Religion Schlüssel

Alt-Katholische Kirche AK Israelitische Religionsgemein-
schaft Baden

IB

Freie Religionsgemein-
schaft Alzey

FA Israelitische Kultussteuer 
Land Hessen

IL

Freireligiöse Landes- 
gemeinde Baden

FB Israelitische Bekenntnis- 
steuer (Bayern)
Israelitische Kultussteuer 
Frankfurt
Jüdische Kultusgemeinden 
Koblenz und Bad Kreuznach
Synagogengemeinde Saar

IS

Freireligiöse Landes- 
gemeinde Pfalz

FG Israelitische Religions- 
gemeinschaft Württemberg

IW

Freireligiöse Gemeinde 
Mainz

FM Jüdische Kultussteuer (NRW) JD

Freireligiöse Gemeinde 
Offenbach/M.

FS Jüdische Kultussteuer 
(Hamburg)

JH
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2007
Eingangsstempel

1 X Einkommensteuererklärung X Antrag auf Festsetzung der
Arbeitnehmer-Sparzulage

2 X Erklärung zur Feststellung des
verbleibenden Verlustvortrags

3 Steuernummer

Identifikationsnummer
(soweit schon erhalten)

SteuerpflichtigePerson (Stpfl.), bei Ehegatten:Ehemann Ehefrau

4

An das Finanzamt

5

BeiWohnsitzwechsel: bisheriges Finanzamt

6

Allgemeine Angaben Telefonische Rückfragen tagsüber unter Nr.

7

Steuerpflichtige Person (Stpfl.), bei Ehegatten: Ehemann – Name

8

Geburtsdatum

T T M M J J J J
Vorname

9

Straße und Hausnummer

10

Postleitzahl

11 Religion

Religionsschlüssel:
Evangelisch = EV

Römisch-Katholisch = RK
nicht kirchensteuerpflichtig = VD

Weitere siehe Anleitung
Derzeitiger Wohnort

Ausgeübter Beruf

12

13

Verheiratet seit dem

T T M M J J J J
Verwitwet seit dem

T T M M J J J J
Geschieden seit dem

T T M M J J J J
Dauernd getrennt lebend seit dem

T T M M J J J J

Ehefrau: Vorname

14

Geburtsdatum

T T M M J J J J
Ggf. von Zeile 8 abweichender Name

15

Straße und Hausnummer (falls von Zeile 10 abweichend)

16

Postleitzahl

17

Derzeitiger Wohnort (falls von Zeile 11 abweichend)

Religion

Religionsschlüssel:
Evangelisch = EV

Römisch-Katholisch = RK
nicht kirchensteuerpflichtig = VD

Weitere siehe Anleitung

Ausgeübter Beruf

18

Nur von Ehegatten auszufüllen

19 X Zusammen-
veranlagung X Getrennte

Veranlagung X Besondere Veranlagung für
das Jahr der Eheschließung X XWir haben Güter-

gemeinschaft vereinbart Nein Ja

Bankverbindung – Bitte stets angeben –
Kontonummer

20

Bankleitzahl

Geldinstitut (Zweigstelle) und Ort

21

22 X Kontoinhaber
lt. Zeilen 8 und 9 oder:

Name (im Fall der Abtretung bitte amtlichen Abtretungsvordruck beifügen)

Der Steuerbescheid soll nicht mir / uns zugesandt werden, sondern:
Name

23

Vorname

24

Straße und Hausnummer oder Postfach

25

Postleitzahl Wohnort

26

Unterschrift Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149 ff. der Abgabenordnung und der §§ 25, 46
des Einkommensteuergesetzes erhoben. Mir ist bekannt, dass Angaben über Kindschaftsverhältnisse und Pausch-

beträge für Behinderte erforderlichenfalls der Gemeinde mitgeteilt werden,
die für die Ausstellung der Lohnsteuerkarten zuständig ist.

27
Datum, Unterschrift(en)
Steuererklärungen sind eigenhändig – bei Ehegatten von beiden – zu unterschreiben.

Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt:
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Zeilen 20 bis 22
Steuererstattungen erhalten Sie vom Finanzamt nur unbar. Geben Sie bitte 
stets Ihre Kontonummer und die Bankleitzahl an. Reichen die Schreib­
stellen für die Angabe Ihres Geldinstituts nicht aus, kürzen Sie die Angaben 
bitte in geeigneter Weise ab.
Ändert  sich  vor  Überweisung  des  Erstattungsbetrags  Ihre Anschrift  oder 
Ihre Bankverbindung, teilen Sie dies bitte sofort dem Finanzamt mit. 
Den amtlichen Abtretungsvordruck erhalten Sie beim Finanzamt; beachten 
Sie bitte die besonderen Hinweise auf diesem Vordruck.

Unterschrift
Zeile 27
Vergessen Sie bitte nicht, die Erklärung oder den Antrag zu unterschrei-
ben. Waren Sie 2007 verheiratet und haben Sie von Ihrem Ehegatten nicht 
dauernd  getrennt  gelebt,  muss  auch  Ihr  Ehegatte  unterschreiben,  selbst 
dann, wenn er  keine eigenen Einkünfte hatte. Wählen Sie die getrennte 
oder die besondere Veranlagung, hat jeder Ehegatte nur seine Erklärung zu 
unterschreiben. Für Geschäftsunfähige oder  beschränkt Geschäftsfähige 
unterschreibt der gesetzliche Vertreter.

Einkünfte im Kalenderjahr 2007
Zeilen 31 bis 37
Einkünfte sind bei Land- und Forstwirten, Gewerbetreibenden und Freibe-
ruflern der Gewinn, im Übrigen der Unterschied zwischen Einnahmen und 
Werbungskosten.  Die  Einkünfte müssen Sie  in  den  dafür  vorgesehenen 
Anlagen erklären. Liegt Ihnen eine benötigte Anlage nicht vor, erhalten Sie 
diese beim Finanzamt oder im Internetangebot Ihrer Landesfinanzverwal-
tung (www.finanzamt.de).

Die Abgabe einer Anlage SO ist insoweit entbehrlich, als Sie im Kalen-
derjahr 2007 keine privaten Veräußerungsgeschäfte getätigt haben oder 
die Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften insgesamt (einschließ-
lich steuerfreier Gewinne nach dem sog. Halbeinkünfteverfahren) weniger 
als 5�2 €, im Fall der Zusammenveranlagung bei jedem Ehegatten weniger 
als 5�2 € betragen haben. In diesen Fällen kreuzen Sie bitte das entspre-
chende Auswahlfeld an.
Haben Sie innerhalb der o. g. Fristen Verluste aus privaten Veräußerungs-
geschäften realisiert, geben Sie bitte die Anlage SO ab.

Angaben zu Kindern und Förderung des Wohneigentums
Zeile 38
Für  jedes  Kind,  für  das  Sie  Kindergeld  oder  einen  Kinderfreibetrag  und 
einen Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungs- 
bedarf erhalten haben, füllen Sie bitte jeweils eine Anlage Kind aus.
Haben Sie für eine vor dem 1. 1. 1996 angeschaffte Wohnung oder für eine 
Wohnung,  für  die  Sie  vor  diesem  Zeitpunkt  den  Bauantrag  gestellt  oder 
die  Bauunterlagen  eingereicht  haben,  die  Steuerbegünstigung  nach  den 
§§ �0 e, �0 h EStG beansprucht, füllen Sie bitte die Anlage FW aus. 

Sonstige Angaben und Anträge
Zeile 40
In dieser Zeile  sind solche Einkommensersatzleistungen anzugeben, die 
zwar  steuerfrei  sind,  aber  die  Höhe  der  Steuer  auf  die  steuerpflichtigen 
Einkünfte beeinflussen und nicht in den Zeilen 25 bis 27 der Anlage N ein-
zutragen sind. Derartige Einkommensersatzleistungen sind z. B. das aus 
der gesetzlichen Krankenversicherung gezahlte Krankengeld, das Eltern- 
und das Mutterschaftsgeld, das Gewerbetreibende, Freiberufler oder Land-
wirte erhalten.

Zeilen 43 bis 46
Diese Zeilen betreffen die Fälle, in denen eine steuerpflichtige Person in-
folge Wegzugs  ins Ausland oder Zuzugs vom Ausland nur während ein- 
es Teils  des  Kalenderjahres  der  unbeschränkten  Steuerpflicht  unterliegt. 
In diesem Fall  geben Sie bitte  für das ganze Kalenderjahr nur eine Ein-
kommensteuererklärung zur unbeschränkten Steuerpflicht ab; dabei  sind 
auch  die  während  der  beschränkten  Steuerpflicht  erzielten  inländischen 
Einkünfte in den entsprechenden Anlagen anzugeben. Die nicht der deut-
schen  Einkommensteuer  unterliegenden  ausländischen  Einkünfte,  die  in 
Zeile 45 anzugeben sind, werden lediglich bei der Berechnung des Steu-
ersatzes berücksichtigt, der auf Ihre steuerpflichtigen Einkünfte angewandt 
wird (Progressionsvorbehalt).

Welche Einkünfte hatten die Musters? Herr und Frau Muster haben 
beide Arbeitslohn bezogen. Herr Muster kreuzt deshalb in Zeile 33 die 
beiden Kästchen an, da er für sich selbst und seine Ehefrau jeweils eine 
Anlage N beifügt.
Musters haben für ihre Ersparnisse 503 € Zinsen erhalten. Aufgrund 
ihres Freistellungsauftrags wurde kein Zinsabschlag einbehalten. Sie 
kreuzen deshalb das rechte Auswahlfeld in Zeile 34 an, weil in diesem 
Fall die Abgabe der Anlage KAP entbehrlich ist.
Da sie in 2007 keine privaten Veräußerungsgeschäfte getätigt haben, 
kreuzen sie auch das mittlere Auswahlfeld in Zeile 37 an.

So geben Sie Ihre Einkünfte an:
Zeile 33
Die Angaben zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit machen 
Sie  bitte  in  der  Anlage N.  Ggf.  haben  beide Ehegatten  eine  eigene 
Anlage N abzugeben.

Zeile 34
Angaben zu Ihren Einkünften aus Kapitalvermögen machen Sie bitte in der 
Anlage KAP, wenn
–  Ihre gesamten Einnahmen aus Kapitalvermögen 801 €, bei Zusammenver-

anlagung  � 602 €  überschreiten;  hierzu  zählen  alle  steuerpflichtigen 
und  nach  dem  sog. Halbeinkünfteverfahren  steuerfreien  Einnahmen, 
unabhängig davon, ob und inwieweit sich ein erteilter Freistellungsauftrag 
ausgewirkt hat oder 

–  einbehaltene Kapitalertragsteuer (Zinsabschlag), einbehaltene Quellen-
steuern nach der Zinsinformationsverordnung und einbehaltener Solidari-
tätszuschlag anzurechnen oder zu erstatten sind.

Zeile 36
Die Angaben zu den Renten und anderen Leistungen machen Sie bitte 
in  der  Anlage R. Ggf.  haben  beide Ehegatten  eine  eigene Anlage R 
abzugeben.

Zeile 37
Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften, insbesondere aus Grund-
stücks-  und  Wertpapierveräußerungen,  gehören  zu  den  sonstigen  Ein-
künften und sind einkommensteuerpflichtig, wenn der Zeitraum zwischen 
Anschaffung und Veräußerung bei Grundstücken nicht mehr als zehn Jah-
re, bei Wertpapieren nicht mehr als ein Jahr beträgt. 

Bei Kirchenein- oder -austritt oder Wechsel der Religionszugehörigkeit le-
gen Sie bitte die entsprechenden Nachweise vor.
Machen Sie bitte die für den Ehegatten vorgesehenen Angaben auch dann, 
wenn dieser keine Einkünfte bezogen hat. Dies erübrigt sich bei getrennter 
Veranlagung und besonderer Veranlagung im Jahr der Eheschließung (vgl. 
die Erläuterungen zu Zeile 19).

Zeile 13
Wenn Sie nach dem 1. 1. 2007 geschieden worden  sind,  geben Sie bit-
te  auch  an,  seit  wann  Sie  vor  der  Ehescheidung  von  Ihrem  Ehegatten 
dauernd  getrennt  gelebt  haben. Eine  dauernde Trennung  liegt  nicht  vor, 
wenn die Ehegatten nur vorübergehend, z. B. bei auswärtiger beruflicher 
Tätigkeit, nicht zusammenleben.

Zeile 19
Ehegatten, die 2007 im Inland zusammengelebt haben, können zwischen 
getrennter  Veranlagung  und  Zusammenveranlagung  wählen.  Ehegatten 
werden getrennt veranlagt, wenn einer der Ehegatten die getrennte Ver-
anlagung  wählt.  In  diesem  Fall  muss  jeder  Ehegatte  eine  Einkommen­ 
steuererklärung abgeben und seine persönlichen Angaben in den Zeilen 8 
bis 13 eintragen. Ehegatten werden zusammen veranlagt, wenn beide die 
Zusammenveranlagung wählen.

Für das Jahr der Eheschließung können beide Ehegatten die besondere 
Veranlagung wählen, bei der sie dann wie Unverheiratete behandelt wer-
den. Für die besondere Veranlagung muss jeder Ehegatte eine Einkommen­
steuererklärung so ausfüllen, als hätte er diese Ehe nicht geschlossen.

Wird eine Erklärung über die Wahl der Veranlagungsart nicht abgegeben, 
unterstellt das Finanzamt, dass die Ehegatten die Zusammenveranlagung 
wählen; diese Veranlagungsart ist im Regelfall für sie die günstigere.

2007ESt1A012 2007ESt1A012

Steuernummer

Einkünfte im Kalenderjahr 2007 aus folgenden Einkunftsarten:

Land- und Forstwirtschaft31 X lt. Anlage L

Gewerbebetrieb /
Selbständige Arbeit32 X Xlt. Anlage GSE

für steuerpflichtige Person
(bei Ehegatten: Ehemann) lt. Anlage GSE für Ehefrau

Nichtselbständige Arbeit33 X Xlt. Anlage N
für steuerpflichtige Person
(bei Ehegatten: Ehemann) lt. Anlage N für Ehefrau

Kapital-
vermögen34 X Xlt.

Anlage KAP

Die gesamten Einnahmen aus Kapitalvermögen betragen nicht mehr als 801 3,
bei Zusammenveranlagung 1 602 3 (zur Anrechnung von Steuerabzugsbeträgen
bitte Anlage KAP abgeben).

Vermietung und Verpachtung35 X lt. Anlage(n) V Anzahl

Sonstige Einkünfte36 X X
Renten
lt. Anlage R

für steuerpflichtige Person
(bei Ehegatten: Ehemann)

Renten
lt. Anlage R für Ehefrau

37 X Xlt. Anlage SO X X

PrivateVeräußerungsgeschäfte, insbesondere ausGrundstücks- undWertpapierveräußerungen,

wurden
nicht getätigt.

führten insgesamt zu einem Gewinn von weniger als 512 3, im Fall der
Zusammenveranlagung bei jedem Ehegatten weniger als 512 3
(bei Verlusten bitte Anlage SO abgeben).

Angaben zu Kindern / Ausländische Einkünfte und Steuern / Förderung des Wohneigentums

38 X lt. Anlage(n)
Kind Anzahl X lt. Anlage(n)

AUS Anzahl X lt. Anlage(n)
FW Anzahl

Sonstige Angaben und Anträge

39

Gesellschaften / Gemeinschaften / ähnl. Modelle i. S. d. § 2 b EStG (Erläuterungen auf besonderem Blatt)

18Einkommensersatzleistungen, die dem Progressions-
vorbehalt unterliegen, z. B. Krankengeld, Elterngeld, Mutterschafts-
geld (soweit nicht in Zeile 25 bis 27 der Anlage N eingetragen)
lt. beigefügten Bescheinigungen

Stpfl. / Ehemann
EUR

40

Ehefrau
EUR

120 ,– 121 ,–

Nur bei getrennter Veranlagung von Ehegatten:

X Laut beigefügtem gemeinsamen Antrag ist die Steuerermäßigung lt. den Zeilen 106 bis 112
in einem anderen Verhältnis als je zur Hälfte aufzuteilen. Der bei mir zu berücksichtigende Anteil beträgt41 %

X
Laut beigefügtem gemeinsamen Antrag sind die Sonderausgaben (siehe Zeilen 61 bis 75 der Anlage Kind) und die
außergewöhnlichen Belastungen (siehe Seite 4, Anlage Unterhalt sowie die Zeilen 41 und 42 der Anlage Kind) in
einem anderen Verhältnis als je zur Hälfte des bei einer Zusammenveranlagung in Betracht kommenden Betrages
aufzuteilen. Der bei mir zu berücksichtigende Anteil beträgt42 %

Nur bei zeitweiser unbeschränkter
Steuerpflicht im Kalenderjahr 2007: Im Inland ansässig

vom bis

43 Stpfl. / Ehemann T T M M T T M M

44 Ehefrau T T M M T T M M

Ausländische Einkünfte, die außerhalb der in den Zeilen 43 und / oder 44 genannten Zeiträume
bezogen wurden und nicht der deutschen Einkommensteuer unterlegen haben (Bitte Nachweise
über die Art und Höhe dieser Einkünfte beifügen.)

EUR

45 122 ,–

In Zeile 45 enthaltene außerordentliche Einkünfte i. S. d. §§ 34, 34 b EStG46 177 ,–

Nur bei im Ausland ansässigen Personen, die beantragen, als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt zu werden:

47 X Ich beantrage, für die Anwendung personen- und familienbezogener Steuervergünstigungen als unbeschränkt steuerpflichtig
behandelt zu werden.

48 X Die „Bescheinigung EU / EWR“ ist beigefügt. X Die „Bescheinigung außerhalb EU / EWR“ ist beigefügt.

Positive Summe der nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte

EUR

49 124 ,–

In Zeile 49 enthaltene außerordentliche Einkünfte i. S. d. §§ 34, 34 b EStG50 177 ,–

Nur bei im EU- / EWR-Ausland lebenden Ehegatten:

51 X Ich beantrage als Staatsangehöriger eines EU- / EWR-Mitgliedstaates die Anwendung familienbezogener Steuervergünstigungen.
Die „Bescheinigung EU / EWR“ ist beigefügt.

Nur bei im Ausland ansässigen Angehörigen des deutschen öffentlichen Dienstes, die im dienstlichen Auftrag außerhalb der EU
oder des EWR tätig sind:

52 X Ich beantrage die Anwendung familienbezogener Steuervergünstigungen.
Die „Bescheinigung EU / EWR“ ist beigefügt.

Weiterer Wohnsitz in Belgien (abweichend von den Zeilen 10 und 11) bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit und Renten

53

Verlustabzug

Es wurde ein verbleibender Verlustvortrag nach § 10 d EStG zum 31. 12. 2006 festgestellt für54 X Stpfl. / Ehemann X Ehefrau

Antrag auf Beschränkung des Verlustrücktrags nach 2006

Von den nicht ausgeglichenen negativen Einkünften 2007 soll folgender
Gesamtbetrag nach 2006 zurückgetragen werden

55

EUR EUR

,– ,–




























